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Der Bescheid des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Amt für öffentliche Si-
cherheit und Verkehr, Ausländerbehörde an den 

marokkanischen Staatsangehörigen  Boukssin Samir, Ismail

kann nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist bzw. 
die Zustellung außerhalb des Geltungsbereiches der deutschen Rechtsord-
nung erfolgen müsste, dies aber unausführbar ist oder keinen Erfolg ver-
spricht.
Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) zugestellt.
Der Bescheid kann bei der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin, Amt für 

öffentliche Sicherheit und Verkehr, Ausländerbehörde, Zimmer 065 in der 
Heinrich-Rau-Str. 27-30 in 16816 Neuruppin zu den Sprechzeiten am Montag 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr oder nach Terminvereinbarung ein-
gesehen und entgegengenommen werden.
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin als zugestellt.

Neuruppin den 09.03.2020

im Auftrag
K u n z e

1.1 Öffentliche Zustellung – Ismail Boukssin Samir

JJ 1.  Bekanntmachungen

Der Bescheid des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Amt für öffentliche Si-
cherheit und Verkehr, Ausländerbehörde an den 

serbischen Staatsangehörigen  Radu, Darko

kann nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist bzw. 
die Zustellung außerhalb des Geltungsbereiches der deutschen Rechtsord-
nung erfolgen müsste, dies aber unausführbar ist oder keinen Erfolg ver-
spricht.
Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) zugestellt.
Der Bescheid kann bei der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin, Amt für 

öffentliche Sicherheit und Verkehr, Ausländerbehörde, Zimmer 065 in der 
Heinrich-Rau-Str. 27-30 in 16816 Neuruppin zu den Sprechzeiten am Montag 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr oder nach Terminvereinbarung ein-
gesehen und entgegengenommen werden.
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin als zugestellt.

Neuruppin den 20.02.2020

Im Auftrag
K u n z e

1.3     Öffentliche Zustellung – Darko Radu

Der Bescheid des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Amt für öffentliche Si-
cherheit und Verkehr, Ausländerbehörde an den 

Polnischen Staatsangehörigen KUCA, Mariusz Andrzej

kann nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist bzw. 
die Zustellung außerhalb des Geltungsbereiches der deutschen Rechtsord-
nung erfolgen müsste, dies aber unausführbar ist oder keinen Erfolg ver-
spricht.
Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) zugestellt.

Der Bescheid kann bei der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin, Amt für 
öffentliche Sicherheit und Verkehr, Ausländerbehörde, Zimmer 065 in der 
Heinrich-Rau-Str. 27-30 in 16816 Neuruppin zu den Sprechzeiten am Montag 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr oder nach Terminvereinbarung ein-
gesehen und entgegengenommen werden.
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin als zugestellt.

Neuruppin den 05.02.2020
K u n z e

1.2  Öffentliche Zustellung – Mariusz Andrzej Kuca

Der Bescheid des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Amt für öffentliche Si-
cherheit und Verkehr, Ausländerbehörde an den 

polnischen Staatsangehörigen SZERKUS, Pawel, geb. am 19.01.21981

kann nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist bzw. 
die Zustellung außerhalb des Geltungsbereiches der deutschen Rechtsord-
nung erfolgen müsste, dies aber unausführbar ist oder keinen Erfolg ver-
spricht.
Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) zugestellt.
Der Bescheid kann bei der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin, Amt für 

öffentliche Sicherheit und Verkehr, Ausländerbehörde, Zimmer 065 in der 
Heinrich-Rau-Str. 27-30 in 16816 Neuruppin zu den Sprechzeiten am Montag 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr oder nach Terminvereinbarung ein-
gesehen und entgegengenommen werden.
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin als zugestellt.

Neuruppin den 05.02.2020

im Auftrag
K u n z e

1.4  Öffentliche Zustellung – Pawel Szerkus
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JJ 1.  Bekanntmachungen

Der Aufhebungsbescheid für die Aufhebung der Leistungen nach dem So-
zialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, 
Jobcenter Ostprignitz-Ruppin, vom 18.02.2020, Aktenzeichen: 1023985  an 

Herrn Christian Brackrock

letzte bekannte Anschrift: Dorfstraße 4a, 16833 Stöffin, kann nicht zugestellt 
werden, da der derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Der Bescheid wird daher auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gemäß 
§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I 
S. 2354) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Bran-
denburg vom 18.10.1991 (GVBl. I S. 457) in den jeweils geltenden Fassungen 
zugestellt.

Der Aufhebungsbescheid für die Aufhebung ab 01.02.2020 nach dem Sozi-
algesetzbuch Zweites Buch (SGB II) vom 18.02.2020 kann bei der Kreisver-
waltung Ostprignitz-Ruppin, Jobcenter Ostprignitz-Ruppin, Neustädter Stra-
ße 44 in 16816 Neuruppin zu den Sprechzeiten am Montag, Dienstag und 

Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie am Dienstag von 13.30 – 17.00 Uhr 
oder am Donnerstag von 13.30 bis 16.00 Uhr oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen und entgegengenommen werden. 

Der Aufhebungsbescheid nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
gilt an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tag des Aushängens (Tag 
der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin) zwei 
Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung beginnt die Frist, innerhalb der 
gegen den Bescheid über die Erstattung vorläufig erbrachter Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Widerspruch erhoben werden 
kann. Nach Ablauf dieser Frist wird der Bescheid über die Erstattung vorläu-
fig erbrachter Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
unanfechtbar und damit bestandskräftig. 

Wittstock, den 18.02.2020

Axel Schmidt
Amtsleiter  

1.5  Öffentliche Zustellung – Christian Brackrock

Der Aufhebungs- und Erstattungsbescheid für die Aufhebung der Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) des Landkreises Ostprig-
nitz-Ruppin, Jobcenter Ostprignitz-Ruppin, vom 27.02.2020, Aktenzeichen: 
1009594  an 

Herrn Raik Grade

letzte bekannte Anschrift: Kommissionsstraße 6, 16816 Neuruppin, kann 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Der Bescheid wird daher auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gemäß 
§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I 
S. 2354) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Bran-
denburg vom 18.10.1991 (GVBl. I S. 457) in den jeweils geltenden Fassungen 
zugestellt.

Der Aufhebungs- und Erstattungsbescheid für die Aufhebung der Leistun-
gen ab 01.02.2020 nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) vom 
27.02.2020 kann bei der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin, Jobcenter Ost-
prignitz-Ruppin, Neustädter Straße 44 in 16816 Neuruppin zu den Sprechzei-

ten am Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie am 
Dienstag von 13.30 – 17.00 Uhr oder am Donnerstag von 13.30 bis 16.00 Uhr 
oder nach Terminvereinbarung eingesehen und entgegengenommen werden. 

Der Aufhebungsbescheid nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
gilt an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tag des Aushängens (Tag 
der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin) zwei 
Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung beginnt die Frist, innerhalb der 
gegen den Bescheid über die Erstattung vorläufig erbrachter Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Widerspruch erhoben werden 
kann. Nach Ablauf dieser Frist wird der Bescheid über die Erstattung vorläu-
fig erbrachter Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
unanfechtbar und damit bestandskräftig. 

Wittstock, den 28.02.2020

Axel Schmidt
Amtsleiter  

1.6  Öffentliche Zustellung – Raik Grade

Der Bescheid vom 03.03.2020 gem. § 3 Abs. 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG), 
sowie § 46 Abs. 1 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) der Kreisverwaltung Ost-
prignitz-Ruppin, Amt für öffentliche Sicherheit und Verkehr, Fahrerlaubnisbe-
hörde an den deutschen Staatsangehörigen

Schumacher, Thomas geb. am 03.06.1977

mit letzter bekannter Anschrift in 16833 Fehrbellin, Berliner Str. 52 - kann 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist.

Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gem. § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) zugestellt. Dieser kann bei der Kreis-
verwaltung Ostprignitz-Ruppin, Amt für öffentliche Sicherheit und Verkehr, 
Fahrerlaubnisbehörde Zimmer 111 bis 114 in der Heinrich-Rau-Str. 27-30 in 

16816 Neuruppin zu den Sprechzeiten am Montag von 08:00-12:00 Uhr, am 
Dienstag von 08:00-17:00 Uhr, am Donnerstag von 08:00-16:00 Uhr und am 
Freitag von 08:00-12:00 Uhr oder nach Terminvereinbarung eingesehen und 
entgegengenommen werden.

Dieser Bescheid gilt zwei Wochen nach der öffentlichen Veröffentlichung im 
Amtsblatt für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin als zugestellt.
Neuruppin, den 03.03.2020

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Hille
Sachbearbeiterin Fahrerlaubnisbehörde

1.7  Öffentliche Zustellung – Thomas Schumacher
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Der im Januar 2020 in Verlust geratene Dienstausweis  des Landkreises Ost-
prignitz-Ruppin, der Frau Melanie Pfefferlein, mit der Dienstnummer 3205, 

ausgestellt vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin am 07.09.2015, wird hiermit für 
ungültig erklärt.

1.8   Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises – 
Melanie Pfefferlein

Der im Februar 2020 in Verlust geratene Dienstausweis des Landkreises 
Ostprignitz-Ruppin, der Frau Wenke Zeibe, mit der Dienstnummer 3256, 

ausgestellt vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin am 15.04.2016, wird hiermit für 
ungültig erklärt. 

1.9  Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises – 
Wenke Zeibe

Der im Januar 2020 in Verlust geratene Dienstausweis  des Landkreises 
Ostprignitz-Ruppin, der Frau Petra Krabiell, mit der Dienstnummer 20678, 

ausgestellt vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin am 07.08.2019, wird hiermit für 
ungültig erklärt. 

1.10  Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises – 
Petra Krabiell

Der im Februar 2020 in Verlust geratene Dienstausweis  des Landkreises 
Ostprignitz-Ruppin, der Frau Tatjana Frydrychowicz, mit der Dienstnum-

mer 3467, ausgestellt vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin am 18.11.2019, wird 
hiermit für ungültig erklärt. 

1.11  Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises – 
Tatjana Frydrychowicz

Die Gebührenbescheide vom 25.02.2020 mit den Nummern 5010001.646343 
und 5010001.646344, die im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin 
durch die PRO Klinik Holding GmbH Betriebsteil ORD Treuhand, erlassen wur-
den, können Herrn

Andreii Mirkevych

nicht zugestellt werden. Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt.

Die Bescheide werden daher auf dem Wege der öffentlichen Zustellung ge-
mäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005, ver-
öffentlicht im BGBI. Teil 1 Seite 2354 in Verbindung mit § 1 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 18.10 1991, veröffentlicht 
im GVBI. Teil 1 Seite 457, beide in der jeweils geltenden Fassung, zugestellt.

Die Gebührenbescheide können beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Amt für 
öffentliche Sicherheit und Verkehr, Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz 
und Rettungsdienst, Heinrich-Rau-Straße 27-30, 16816 Neuruppin, Zimmer 

377 zu den Sprechzeiten montags von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, dienstags von 
8:00 Uhr – 17:00 Uhr, Donnerstag von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr sowie außerhalb 
der Sprechzeiten nach Terminvereinbarung eingesehen und entgegengenom-
men werden.

Die Gebührenbescheide gelten als zugestellt, an dem Tag, an dem zwei Wo-
chen nach Aushängen der Gebührenbescheide (Tag der Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin) verstrichen sind. Mit der Zu-
stellung beginnt die Frist, in der gegen die Gebührenbescheide Widerspruch 
erhoben werden kann. Nach Ablauf der Frist werden die Gebührenbescheide 
bestandskräftig und damit unanfechtbar.

Neuruppin, den 26.03.2020

Im Auftrag
Lipke

1.12 Öffentliche Zustellung

Die Gebührenbescheide vom 07.01.2020 mit den Nummern 5010001.643759 
und 5010001.643760, die im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin 
durch die PRO Klinik Holding GmbH Betriebsteil ORD Treuhand, erlassen wur-
den, können Herrn

Tomasz Wiwala

nicht zugestellt werden. Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt.

Die Bescheide werden daher auf dem Wege der öffentlichen Zustellung ge-
mäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005, ver-
öffentlicht im BGBI. Teil 1 Seite 2354 in Verbindung mit § 1 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 18.10 1991, veröffentlicht 
im GVBI. Teil 1 Seite 457, beide in der jeweils geltenden Fassung, zugestellt.

Die Gebührenbescheide können beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Amt für 

1.13 Öffentliche Zustellung
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Der Gebührenbescheid vom 01.04.2019 mit der Nummer 5010001.627088, 
der im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin durch die PRO Klinik Hol-
ding GmbH Betriebsteil ORD Treuhand, erlassen wurden, kann Herrn

Galien Dieque Ruiz

nicht zugestellt werden. Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt.

Der Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005, veröffentlicht 
im BGBI. Teil 1 Seite 2354 in Verbindung mit § 1 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Brandenburg vom 18.10 1991, veröffentlicht im GVBI. 
Teil 1 Seite 457, beide in der jeweils geltenden Fassung, zugestellt.
Der Gebührenbescheid kann beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Amt für öf-
fentliche Sicherheit und Verkehr, Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst, Heinrich-Rau-Straße 27-30, 16816 Neuruppin, Zimmer 377 

zu den Sprechzeiten montags von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, dienstags von 8:00 
Uhr – 17:00 Uhr, Donnerstag von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr sowie außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung eingesehen und entgegengenommen 
werden.
Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, an dem Tag, an dem zwei Wochen 
nach Aushängen des Gebührenbescheids (Tag der Veröffentlichung im Amts-
blatt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin) verstrichen sind. Mit der Zustellung 
beginnt die Frist, in der gegen den Gebührenbescheid Widerspruch erhoben 
werden kann. Nach Ablauf der Frist wird der Gebührenbescheid bestands-
kräftig und damit unanfechtbar.

Neuruppin, den 26.03.2020

Im Auftrag
Lipke

1.14 Öffentliche Zustellung

Die Gebührenbescheide vom 09.03.2020 mit den Nummern 5010001.647209 
und 5010001.647210, die im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin 
durch die PRO Klinik Holding GmbH Betriebsteil ORD Treuhand, erlassen wur-
den, können Herrn

Goran Dakovic

nicht zugestellt werden. Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt.

Die Bescheide werden daher auf dem Wege der öffentlichen Zustellung ge-
mäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005, ver-
öffentlicht im BGBI. Teil 1 Seite 2354 in Verbindung mit § 1 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 18.10 1991, veröffentlicht 
im GVBI. Teil 1 Seite 457, beide in der jeweils geltenden Fassung, zugestellt.

Die Gebührenbescheide können beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Amt für 
öffentliche Sicherheit und Verkehr, Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz 
und Rettungsdienst, Heinrich-Rau-Straße 27-30, 16816 Neuruppin, Zimmer 

377 zu den Sprechzeiten montags von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, dienstags von 
8:00 Uhr – 17:00 Uhr, Donnerstag von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr sowie außerhalb 
der Sprechzeiten nach Terminvereinbarung eingesehen und entgegengenom-
men werden.

Die Gebührenbescheide gelten als zugestellt, an dem Tag, an dem zwei Wo-
chen nach Aushängen der Gebührenbescheide (Tag der Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin) verstrichen sind. Mit der Zu-
stellung beginnt die Frist, in der gegen die Gebührenbescheide Widerspruch 
erhoben werden kann. Nach Ablauf der Frist werden die Gebührenbescheide 
bestandskräftig und damit unanfechtbar.

Neuruppin, den 26.03.2020

Im Auftrag
Lipke

1.15 Öffentliche Zustellung

öffentliche Sicherheit und Verkehr, Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz 
und Rettungsdienst, Heinrich-Rau-Straße 27-30, 16816 Neuruppin, Zimmer 
377 zu den Sprechzeiten montags von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, dienstags von 
8:00 Uhr – 17:00 Uhr, Donnerstag von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr sowie außerhalb 
der Sprechzeiten nach Terminvereinbarung eingesehen und entgegengenom-
men werden.

Die Gebührenbescheide gelten als zugestellt, an dem Tag, an dem zwei Wo-
chen nach Aushängen der Gebührenbescheide (Tag der Veröffentlichung im 

Amtsblatt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin) verstrichen sind. Mit der Zu-
stellung beginnt die Frist, in der gegen die Gebührenbescheide Widerspruch 
erhoben werden kann. Nach Ablauf der Frist werden die Gebührenbescheide 
bestandskräftig und damit unanfechtbar.

Neuruppin, den 26.03.2020

Im Auftrag
Lipke

Die Gebührenbescheide vom 15.11.2019 mit den Nummern 5010001.640209 
und 5010001.640210, die im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin 
durch die PRO Klinik Holding GmbH Betriebsteil ORD Treuhand, erlassen wur-
den, können Frau

Lizheta Tahiraj

nicht zugestellt werden. Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt.

Die Bescheide werden daher auf dem Wege der öffentlichen Zustellung ge-

mäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005, ver-
öffentlicht im BGBI. Teil 1 Seite 2354 in Verbindung mit § 1 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 18.10 1991, veröffentlicht 
im GVBI. Teil 1 Seite 457, beide in der jeweils geltenden Fassung, zugestellt.

Die Gebührenbescheide können beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Amt für 
öffentliche Sicherheit und Verkehr, Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst, Heinrich-Rau-Straße 27-30, 16816 Neuruppin, Zimmer 377 zu 
den Sprechzeiten montags von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, dienstags von 8:00 Uhr 

1.16 Öffentliche Zustellung
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– 17:00 Uhr, Donnerstag von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr sowie außerhalb der Sprech-
zeiten nach Terminvereinbarung eingesehen und entgegengenommen werden.
Die Gebührenbescheide gelten als zugestellt, an dem Tag, an dem zwei Wo-
chen nach Aushängen der Gebührenbescheide (Tag der Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin) verstrichen sind. Mit der Zu-
stellung beginnt die Frist, in der gegen die Gebührenbescheide Widerspruch 
erhoben werden kann. Nach Ablauf der Frist werden die Gebührenbescheide 

bestandskräftig und damit unanfechtbar.

Neuruppin, den 26.03.2020

Im Auftrag
Lipke

Der Gebührenbescheid vom 14.01.2020 mit der Nummer 5010001.644477, 
der im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin durch die PRO Klinik Hol-
ding GmbH Betriebsteil ORD Treuhand, erlassen wurden, kann Herrn

Marcin Skowran

nicht zugestellt werden. Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt.

Der Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005, veröffentlicht 
im BGBI. Teil 1 Seite 2354 in Verbindung mit § 1 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Brandenburg vom 18.10 1991, veröffentlicht im GVBI. 
Teil 1 Seite 457, beide in der jeweils geltenden Fassung, zugestellt.
Der Gebührenbescheid kann beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Amt für öf-
fentliche Sicherheit und Verkehr, Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst, Heinrich-Rau-Straße 27-30, 16816 Neuruppin, Zimmer 377 

zu den Sprechzeiten montags von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, dienstags von 8:00 
Uhr – 17:00 Uhr, Donnerstag von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr sowie außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung eingesehen und entgegengenommen 
werden.
Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, an dem Tag, an dem zwei Wochen 
nach Aushängen des Gebührenbescheids (Tag der Veröffentlichung im Amts-
blatt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin) verstrichen sind. Mit der Zustellung 
beginnt die Frist, in der gegen den Gebührenbescheid Widerspruch erhoben 
werden kann. Nach Ablauf der Frist wird der Gebührenbescheid bestands-
kräftig und damit unanfechtbar.

Neuruppin, den 26.03.2020

Im Auftrag
Lipke

1.17 Öffentliche Zustellung

Der Bescheid des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Amt für öffentliche Si-
cherheit und Verkehr, Ausländerbehörde an den 

moldavischen Staatsangehörigen Ivanov, Vitalie

kann nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist bzw. 
die Zustellung außerhalb des Geltungsbereiches der deutschen Rechtsordnung 
erfolgen müsste, dies aber unausführbar ist oder keinen Erfolg verspricht.

Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) zugestellt.

Der Bescheid kann bei der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin, Amt für 

öffentliche Sicherheit und Verkehr, Ausländerbehörde, Zimmer 065 in der 
Heinrich-Rau-Str. 27-30 in 16816 Neuruppin zu den Sprechzeiten am Montag 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr oder nach Terminvereinbarung ein-
gesehen und entgegengenommen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin als zugestellt.

Neuruppin den 27.03.2020   
 
K u n z e 

1.18 Öffentliche Zustellung
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2.1.1  BV2020-0121 Vergabe Schülerspezialbeförderung für die 
Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022

Die Leistungen zur Durchführung der Schülerspezialbeförderung 
im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gemäß der Ausschreibung 19-
132/40/VGV/EU SchüB sind wie folgt an die mindestbietenden 
Beförderungsunternehmen zu vergeben:

1. Die Leistung Los 1 erhält der Deutsches Rotes Kreuz Kreisver-
band Ostprignitz-Ruppin e. V., Straße des Friedens 3,16816 
Neuruppin.

2. Die Leistung Los 2 erhält das Unternehmen Wendt-Transporte, 
Bahnhofstraße 79, 19339 Glöwen.

3. Die Leistung Los 3 erhält das Unternehmen Wendt-Transporte, 
Bahnhofstraße 79, 19339 Glöwen.

4. Die Leistung Los 4 erhält das Unternehmen Taxi Richter, Holz-
hausener Straße 62, 16866 Kyritz.

5. Die Leistung Los 5 erhält der Deutsches Rotes Kreuz Kreisver-
band Ostprignitz-Ruppin e. V., Straße des Friedens 3, 16816 
Neuruppin.

6. Die Leistung Los 6 erhält der Deutsches Rotes Kreuz Kreisver-
band Ostprignitz-Ruppin e. V., Straße des Friedens 3,16816 
Neuruppin.

7. Die Leistung Los 7 erhält der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. RV 
Brandenburg-Nordwest, Warschauer Straße 17, 14772 Bran-
denburg an der Havel. 

8. Die Leistung Los 8 erhält der Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Ostprignitz-Ruppin e. V., Straße des Friedens 3, 16816 Neuruppin.

9. Die Leistung Los 9 erhält das Unternehmen Taxi Richter, Holz-
hausener Straße 62, 16866 Kyritz.

10. Die Leistung Los 10 erhält die ASB Gesellschaft für soz. Ein-
richtungen mbH, Heinrich-Rau-Straße 30, 16816 Neuruppin.

11. Die Leistung Los 11 erhält der Deutsches Rotes Kreuz Kreis-
verband Ostprignitz-Ruppin e. V., Straße des Friedens 3, 16816 
Neuruppin.

12. Die Leistung Los 12 erhält die ASB Gesellschaft für soz. Ein-
richtungen mbH Heinrich-Rau-Straße 30, 16816 Neuruppin.

13. Die Leistung Los 13 erhält die ASB Gesellschaft für soz. Ein-
richtungen mbH, Heinrich-Rau-Straße 30, 16816 Neuruppin.

14. Die Leistung Los 14 erhält das Unternehmen Taxenbetrieb Die-
ter Schmidt, Schwedenstraße 16, 16909 Wittstock.

15. Die Leistung Los 15 erhält der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.RV 
Brandenburg-Nordwest, Warschauer Straße 17, 14772 Bran-
denburg an der Havel.

16. Die Leistung Los 16 erhält das Unternehmen Taxenbetrieb Die-
ter Schmidt, Schwedenstraße 16, 16909 Wittstock.

2.1. Nichtöffentlicher Teil

JJ 2. Beschlüsse des Kreis- und Finanzausschusses – 12.03.2020
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Bekanntmachungsanordnung: Der vollständige Wirtschaftsplan 2020 für die 
Geschäftsbereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung liegen in der 
Zeit vom 04.05.2020 bis 28.05.2020 zu den Sprechzeiten in der Verwaltung 

des Wasser- und Abwasserverbandes „Dosse“ in Neustadt (Dosse), Gewer-
begebiet Nord 21 – Kampehl im Zimmer 15 zur Einsichtnahme öffentlich aus.

3.1 Wirtschaftsplan 2020

JJ 3.  Bekanntmachungen des Wasser- und Abwasserverbandes „Dosse“
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4.1 Beschluss zum Jahresabschluss 2018

JJ 4.    Bekanntmachungen des Trink und Abwasserverbandes Lindow-Gransee
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JJ 4.    Bekanntmachungen des Trink und Abwasserverbandes Lindow-Gransee

4.2 Wirtschaftsplan 2020
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